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XIV (Aufgebot ein Miſchehe Staats⸗
angehöriger reich.) Joſef K., helvetiſcher Confeſſion,

un Ungarn geboren und ohnhaft, will ſich mit Maria Y.,
katholiſcher Religion, In Ungarn geboren und in Oeſter⸗
reich ohnha verehelichen. Die atholiſche rau meldet bei dem
katholiſchen Pfarramte ihres Wohnortes die vorhabende Ehe 0 .

ärt, daſs eine Garantie der katholiſchen Erziehung ſämmtlicher der
Ehe etwa en

roſſenden Kinder nicht gegeben werde und erſucht
das ufgebo threr ſchließenden Ehe

In dieſem Falle iſt unterſcheiden, ob die Nupturienten die
Eheſchließun un Oeſterreich als dem zuſtändigen
amte der raut, oder un Ungarn vornehmen wollen

20 Wenn die Eheſ

ießung Iun oder überhaupt bei einem
katholiſchen iezu delegierten arramte in Oeſterrei ſtattfinden
ſoll, iſt folgendes beobachten: Da die Nupturienten die ka⸗
tholiſche Erziehung aller Kinder nicht garantieren, kann eine
Dispens vom canoniſchen Eheverbote der Confeſſionsverſchiedenheit
nicht ertheilt werden; und könnte die Eheſchließung in Oeſter⸗
reich nuLr CU  — Assistentia Passiva ſtattfinden, ber deren Bedeutung
die rau aufzuklären wäre und bei deren Annahme das kirchliche
ufgebo In vorſchriftsmäßiger Weiſe vorgenommen werden dürfte;

würden ſie die assistentia Passiva nicht annehmen und etwa
vor einem nichtkatholiſchen Seelſorger In Oeſterreich die Ehe
chließen wäre die kirchliche Eheverkündigung verweigern und
eS den Nupturienten überlaſſen, daſs ſie bei der politiſchen Bezirks⸗
behörde die Civilverkündigung anſuchen In Betreff der weltlichen
Ehevorſchriften wäre beachten, daſs eine Eheverkündigung erſt dann,
enn die Nupturienten das vorgeſchriebene Ehecertificat ſeitens des
königl. ungariſchen Miniſteriums für Cultus und Unterricht bei⸗
gebracht haben werden, werden Urſfe und daſs vor
der Trauung der Verkünd Eenn des Bräutigams ſeitens des
ſtändigen nichtkatholiſchen Seelſorgers beizubringen wäre

Wenn aber die Trauung in Ungarn ſtattfinden würde,
wäre In Anbetracht der m der Anweiſung für geiſtliche Ehe⸗

gerichte 38 angeführten päpſtlichen Inſtruction vom pri 1841
folgendes beobachten: eine Dispens vom canoniſchen Eheverbote
der Confeſſionsverſchiedenheit kann nicht erthei werden, da die E  —
tholiſche Kindererziehung nicht ſichergeſtellt iſt; 2 die Eheverkündigungkann dann, die Ivn Ungarn ſtattfindende Eheſchließung
vor einem nichtkatholiſchen Seelſorger erfolgen würde, vorgenommen
werden, weil laut der oberwähnten päpſtlichen Inſtruction die in
Ungarn vor einem Nichtkatholiſchen Seelſorger geſchloſſene Ehe auchkirchlich giltig iſt; wenn die Ehe Ungarn geſchloſſen ürde,
entfällt die Nothwendigkeit des miniſteriellen Ehecertificates.
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